
Bericht der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Hörgertshausen 
am 07.02.2024 

 
 
 

 
Antrag auf Vorbescheid zum Neubau einer Hofkapelle in Fuchswinkl 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist gemäß § 35 Abs. 2 BauGB baurechtlich 
zulässig, wenn die öffentlichen Belange nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 
 
Neue Gebühren im Kinderhaus „Wuselwiese“ ab 01.09.2024 
Der Gemeinderat hat den Erlass einer neuen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Kindertageseinrichtung (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung – KiTaGebS) 
erlassen. Die Gebühren für das „Integrative Kinderhaus Wuselwiese“ werden mit Wirkung zum 
01.09.2024 wie folgt erhöht: 
 
Krippe:  
 

Buchungszeiten Gebühren neu ab 01.09.2024 Gebühren derzeit 

2 - 3 Std. - - 

3 - 4 Std. 195,00 €  124,00 € 

4 - 5 Std. 210,00 € 137,00 € 

5 - 6 Std. 232,00 € 150,00 € 

6 - 7 Std. 262,00 € 165,00 € 

7 - 8 Std. 277,00 € 182,00 € 

8 -9 Std. 293,00 € 200,00 € 

  >9 Std. 308,00 € 220,00 € 

 
 

Kindergarten: (incl. EBZ von 100,00 €) 
 

 

Buchungszeiten Gebühren neu ab 01.09.2024 Gebühren derzeit 

3 - 4 Std. 120,00 € 100,00 € 

4 - 5 Std. 132,00 € 110,00 € 

5 - 6 Std. 147,00 € 122,00 € 

6 - 7 Std. 161,00 € 134,00 € 

7 - 8 Std. 177,00 € 147,00 € 

8 -9 Std. 195,00 € 162,00 € 

  >9 Std. 214,00 € 178,00 € 

 
 
 
  

 



 
 
Hort:  
 

Buchungszeiten Gebühren neu ab 01.09.2024 Gebühren derzeit 

1- 2 Std. 81,00 € 67,00 € 

2 - 3 Std 90,00 € 75,00 € 

3 - 4 Std 100,00 € 83,00 € 

4 - 5 Std.  110,00 € 91,00 € 

5 - 6 Std. 120,00 € 100,00 € 

6 -7 Std. 132,00 € 110,00 € 

7 – 8 Std. - - 

8 - 9 Std. - - 

  >9 Std. - - 

 
Geschwisterermäßigung: entfällt ab 01.09.2024 (derzeit 20,00 €) 
 
Zusätzlich:  
 
Spielgeld: 5,00 € je Kind/Monat (derzeit 4,00 €) 
 
Getränkegeld: 4,00 € je Kind/Monat (derzeit 2,00 €).  
Die Ausnahme für die Kinder der Waldgruppe bleibt unberührt. 
 
Mittagessen: derzeit 3,20 € (Krippe), 4,50 € (KiGa), 4,50 € (Hort). 
(Anpassung der Essensgebühr bei Bedarf zukünftig jederzeit möglich, falls sich der Selbstkostenpreis 
der Gemeinde ändert. Bei Preisänderungen Info an die Eltern über das Kinderhaus) 
 
 
 
 


